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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2015 1 11.01.2016 2

Umsatzsteuer 10.12.2015 3 11.01.2016 4

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

10.12.2015 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2015 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

14.12.2015 14.01.2016

07.12.2015 08.01.2016

Sozialversicherung 7 28.12.2015 27.01.2016

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
Mehrvergütung wegen höherwerti-
ger Vertretungstätigkeit
Wenn ein Arbeitnehmer mit höherwer-
tigen Vertretungstätigkeiten betraut 
wird, hat er auch Anspruch auf die ent-
sprechende höhere Vergütung. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht im Falle 
eines Arbeitnehmers entschieden, der 
vorübergehend als stellvertretender Ab- 
teilungsleiter in einem Ministerium be-
schäftigt worden war und dafür eine 
Vergütung verlangte, wie sie die Per-
son erhielt, die er vertrat.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalen-
dervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein-
zugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22.12.2015/25.01.2016) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Blitzlicht-Ausgabe November 2015 ist im letzten Absatz des Textbausteins 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ ein falscher Wert angegeben. Die Freigrenze 
von 40 € galt bis zum 31.12.2014. Seit dem 01.01.2015 gilt eine Freigrenze für 
Aufmerksamkeiten i. H. v. von 60 €.

Im Hinweis des Textbausteins „Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifi-
kationsnummern“ muss die Telefonnummer 0228 4061240 lauten. Wir bitten, 
das Versehen zu entschuldigen.

Vor Beginn des neuen Jahres sollte nicht versäumt werden, die Miethöhe  
bei verbilligter Vermietung zu prüfen und eine Anpassung der Miete an die 
ortsüblichen Mieten zum 1. Januar 2016 vorzunehmen.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Heuser - Hauser - Schnackenberg 
GbR

Ruhrallee 311, 45136 Essen
+49 201 747979-0

www.steuerberater-hhs.de 
kanzlei@steuerberater-hhs.de
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Ihre Steuerberater Heuser, Hauser, Schnackenberg



Unternehmer/Beteiligungen

Besprochene Kassetten und Excel-
Tabellen sind kein ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
muss zeitnah und in geschlossener 
Form geführt werden und die zu er-
fassenden Fahrten einschließlich des 
an ihrem Ende erreichten Gesamtkilo-
meterstands vollständig und in ihrem 
fortlaufenden Zusammenhang wieder-
geben. Ein Fahrtenbuch muss mindes-
tens folgende Angaben enthalten:
�� Datum und Kilometerstand zu Be-

ginn und Ende jeder einzelnen betrieb-
lich/beruflich veranlassten Fahrt,
�� Reiseziel,
�� Reisezweck und aufgesuchte Ge- 

schäftspartner,
�� Umwegfahrten.

 Nachträgliche Einfügungen oder 
Veränderungen dürfen grundsätzlich 
nicht vorgenommen werden, es sei 
denn, sie sind deutlich als solche er-
kennbar.
 Besprochene Kassetten und Excel-
Tabellen sind nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Köln kein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch, da sie jederzeit 
änderbar sind.

Betriebsaufspaltung auch bei  
Vermietung an vermögensverwal-
tende GmbH
Die Vermietung eines Grundstücks des 
Privatvermögens führt zu Vermietungs-
einkünften. Anders ist es, wenn der 
Grundstückseigentümer das Objekt 
an eine von ihm beherrschte GmbH 

vermietet, dann kann eine Betriebsauf-
spaltung vorliegen und das Grundstück 
gehört zum gewerblichen Betriebsver-
mögen. Voraussetzung ist, dass das 
vermietete Wirtschaftsgut eine wesent- 
liche Betriebsgrundlage für den Mie-
ter darstellt (sog. sachliche Verflech-
tung) und die an beiden Unternehmen 
beteiligte Person oder Personengrup-
pe in beiden Unternehmen ihren Wil-
len durchsetzen kann (sog. personelle 
Verflechtung).
 Der Bundesfinanzhof hatte folgen- 
den Fall zu beurteilen: Die Gesellschaf- 
ter einer Grundstücksgemeinschaft 
waren gleichzeitig alleinige Gesellschaf- 
ter einer  GmbH, an die sie ein Wohn-
haus vermieteten. Die GmbH nutzte 
das Wohnhaus nicht für eigene ge-
werbliche Tätigkeit, sondern vermie- 
tete es weiter und war somit nur ver-
mögensverwaltend tätig. Das Gericht 
entschied, dass auch in diesem Fall 
eine Betriebsaufspaltung vorliegt. Die 
personelle Verflechtung war unstrei- 
tig, weil die Gesellschafter der Grund-
stücksgemeinschaft gleichzeitig die 
alleinigen Gesellschafter der GmbH 
waren. Ebenso lag eine sachliche Ver-
flechtung vor, weil das Wohnhaus eine 
wesentliche Betriebsgrundlage für die 
GmbH war.

Verdeckte Gewinnausschüttung 
durch endgehaltsabhängige 
Pensionszusage an Gesellschafter-
Geschäftsführer bei mittelbarer 
Erhöhung infolge von Gehaltsstei-
gerungen
Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer eine Pensionszu- 
sage, werden die Aufwendungen der 
GmbH hierfür u. a. nur dann steuer-
lich als Betriebsausgaben berücksich-
tigt, wenn der Pensionsberechtigte 
die Pension noch „erdienen“ kann. 
Das setzt bei einem beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführer voraus, 
dass zwischen dem Zusagezeitpunkt 
und dem vorgesehenen frühest mögli-
chen Zeitpunkt des Eintritts in den Ru-
hestand mindestens zehn Jahre liegen. 
Bei einem nicht beherrschenden Ge-
sellschafter-Geschäftsführer verringert 
sich der Zeitraum auf drei Jahre; dieser 

muss dem Betrieb aber mindestens 
zwölf Jahre angehören.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Erhöhung einer endge-
haltsabhängigen Pensionszusage um 
über 20 % dadurch, dass das Gehalt 
aufgestockt wird, einer Neuzusage der 
Pension gleichkommt. Die Gehaltsauf-
stockung und die damit verbundene 
mittelbare Erhöhung der Pensionszu-
sage müssen deshalb so rechtzeitig 
erfolgen, dass der Erdienenszeitraum 
eingehalten wird. Andernfalls stellen 
die Aufwendungen für die Pensions-
zusage, soweit sie auf die Erhöhung 
der Geschäftsführervergütung zurück- 
zuführen sind, verdeckte Gewinnaus-
schüttungen der GmbH dar, die ihr 
steuerliches Einkommen nicht min-
dern.

Überprüfung der Gesellschafter-
Geschäftsführerbezüge vor dem 
01.01.2016
Bezüge der Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH sind spätestens 
nach Ablauf von drei Jahren auf ihre 
Angemessenheit zu überprüfen. Falls 
die Bezüge eines Gesellschafter-Ge-
schäftsführers zuletzt im Jahr 2012 für 
die Jahre 2013-2015 festgelegt worden 
sind, muss noch vor dem 01.01.2016 
eine Neuberechnung erfolgen.
 Bei der Überprüfung der Angemes-
senheit des Geschäftsführergehalts 
werden folgende Gehaltsbestandteile 
mit berücksichtigt: Festgehalt, Zusatz-
vergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifi-
kationen), Pensionszusagen und Sach-
bezüge. Dabei müssen die einzelnen 
Gehaltsbestandteile sowie die Gesamt- 
vergütung angemessen sein. Danach 
ist zu prüfen, ob auch ein fremder Ge-
schäftsführer, der keine Beteiligung an 
der GmbH hält, diese Entlohnung für 
seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann 
auch notwendig sein, die Tantieme 
und die Gesamtbezüge – z. B. wegen 
weiterer Bezüge aus anderen Tätigkei- 
ten – auf einen bestimmten Höchstbe- 
trag zu begrenzen. Beschäftigt eine 
GmbH mehrere Geschäftsführer, müs-
sen insbesondere bei kleinen Unter-
nehmen ggf. Vergütungsabschläge vor-
genommen werden.



 Damit die Vergütungen des Gesell- 
schafter-Geschäftsführers als Betriebs-
ausgaben berücksichtigt werden kön- 
nen, muss zuvor ein Anstellungsvertrag 
abgeschlossen werden. In diesem 
muss klar und eindeutig formuliert 
werden, welche Vergütungen der Ge-
sellschafter-Geschäftsführer erhält.
Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor.
 Sowohl die Neufestsetzung als 
auch sämtliche Änderungen der Bezü-
ge sind grundsätzlich im Voraus durch 
die Gesellschafterversammlung festzu-
stellen.

Hinweis
Auf Grund der Vielzahl der Urtei-
le zu diesem Themengebiet ist es 
sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit 
dem Steuerberater abzustimmen.

Vereinbarungsgemäße Zahlung 
einer Pension neben einem lau-
fenden Gehalt führt bei einem 
beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer zu einer verdeckten 
Gewinnausschüttung
Wenn ein Gesellschafter-Geschäfts-
führer die in einer Versorgungszusage 
vereinbarte Altersgrenze erreicht, er 
also Anspruch auf die Zahlung der Pen-
sion hat, stellt sich die Frage, wie zu 
verfahren ist, wenn er über die festge-
legte Altersgrenze hinaus weiterarbei-
ten möchte. Fraglich ist, ob die Zahlung 
von Pension und Gehalt aus demsel-
ben Dienstverhältnis möglich ist.
 Das Finanzgericht Köln folgte der 
Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs und entschied:
�� Die Zahlung der Pension erfordert 

nicht zwingend das Ausscheiden des 
Pensionsberechtigten aus dem Betrieb 
oder die Beendigung des Dienstver-
hältnisses.
�� Im Fall der Weiterbeschäftigung 

würde ein ordentlicher und gewissen-
hafter Geschäftsleiter zur Vermeidung 
einer verdeckten Gewinnausschüttung 
allerdings verlangen, dass das Gehalt 
aus der fortbestehenden Tätigkeit als 
Geschäftsführer auf die Pension ange-
rechnet wird.

�� Dies gilt auch dann, wenn das 
Geschäftsführer-Gehalt erheblich re- 
duziert wird und keine Zweifel an der 
Angemessenheit von Pensions- und 
Gehaltszahlung bestehen.
 Der Bundesfinanzhof hat nun er-
neut Gelegenheit, diese Rechtsfrage 
zu entscheiden.

Grundstückseigentümer/ 
Vermieter/Mieter

Außerordentliche Kündigung eines 
Mietverhältnisses wegen Zahlungs-
rückständen in der Verbraucherin-
solvenz des Mieters
Nach Auffassung des Bundesgerichts-
hofs kann einem Mieter wegen Miet-
rückständen auch dann fristlos gekün-
digt werden, wenn er sich in einem 
Insolvenzverfahren befindet, der Treu-
händer aber die Freigabe des Mietver-
hältnisses erklärt hat.
 In dem entschiedenen Fall hatte 
der Mieter seit März 2009 die Mie-
te nicht gezahlt. Im Juni 2010 wurde 
über das Vermögen des Mieters das 
Verbraucherinsolvenzverfahren eröff-
net. Bereits im Juli 2010 erklärte die 
Treuhänderin die Freigabe des Mietver-
hältnisses. Der Vermieter kündigte das 
Mietverhältnis nach der Freigabeerklä-
rung der Treuhänderin unter Berufung 
auf die auch bereits vor Insolvenzeröff-
nung aufgelaufenen Mietrückstände. 
Der Mieter berief sich auf die Kündi-
gungssperre des Insolvenzrechts, nach 
der der Vermieter ein Mietverhältnis 
nicht wegen Zahlungsverzugs kündi-
gen darf, der in der Zeit vor der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens einge-
treten ist.
 Nach Auffassung der Richter entfällt 
die Kündigungssperre des Insolvenz-
rechts mit der Freigabeerklärung der 
Treuhänderin. Eine außerordentliche 
Kündigung kann folglich auch auf Miet-
rückstände gestützt werden, die vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf-
gelaufen waren. Die Kündigungssperre 
dient dem Schutz der Insolvenzmasse 
und gerade nicht dem persönlichen 
Schutz des bei Insolvenzantragstellung 
im Zahlungsverzug befindlichen Mie-

ters. Mit der Freigabeerklärung fällt 
das Mietverhältnis in die Verfügungs-
befugnis der Vertragsparteien zurück, 
so dass eine Kündigung auch wegen 
Mietrückständen, die vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens aufgelaufen 
sind, möglich ist.

Überprüfung der Miethöhe  
zum 01.01.2016 bei verbilligter  
Vermietung
Bei verbilligter Vermietung von Woh- 
nungen sowohl an Angehörige als 
auch an fremde Dritte beträgt die 
Grenze 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete. Deshalb ist Folgendes 
zu beachten:
�� Beträgt die vereinbarte Miete 

mindestens 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete, dann sind die mit den 
Mieteinnahmen zusammenhängen- 
den Werbungskosten voll abzugs-
fähig.
�� Liegt der Mietzins unterhalb von 

66 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur ent-
sprechend dem entgeltlichen Anteil 
der Vermietung geltend gemacht 
werden.
�� Aus diesem Grund sollten be-

stehende Mietverträge kurzfristig 
darauf geprüft werden, ob sie den 
üblichen Konditionen entsprechen 
und auch so durchgeführt werden. 
Dies gilt auch für die zu zahlenden 
Nebenkosten. Insbesondere sollte 
die Höhe der Miete geprüft und 
zum 01.01.2016 ggf. angepasst wer-
den. Dabei empfiehlt es sich, nicht 
bis an die äußersten Grenzen heran- 
zugehen. Eine Totalüberschusspro- 
gnose ist in allen Fällen nicht mehr 
erforderlich.
�� Bei der Höhe der Miete kommt 

es zwar auf die 66 %-Grenze an, 
aber der Mietvertrag muss insbe-
sondere bei Vermietung an Ange-
hörige einem Fremdvergleich (Ver- 
mietung an fremde Dritte) standhal-
ten, weil er sonst steuerrechtlich 
nicht anerkannt wird. Die Mieten 
und Nebenkosten sollten von den 
Angehörigen pünktlich bezahlt wer-
den.
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dass sich die Kleidergröße „schon mal 
ändern“ könne. Das Finanzamt setz-
te für die Verkäufe Umsatzsteuer fest, 
nachdem es aufgrund einer anonymen 
Anzeige von den Verkäufen erfahren 
hatte. Die Angaben der Finanzdienst-
leisterin hielt das Finanzamt für nicht 
glaubhaft.

 Während das Finanzgericht dem 
widersprach, bestätigte der Bundes-
finanzhof die Ansicht des Finanzamts. 
Wer mindestens 140 fremde Pelzmän-
tel planmäßig, wiederholt und mit er-
heblichem Organisationsaufwand über 
eine elektronische Handelsplattform 
in eigenem Namen verkauft, wird un-
ternehmerisch tätig. Mit der Tätigkeit 
eines privaten Sammlers hat diese Tä-
tigkeit der Finanzdienstleisterin nichts 
zu tun, weil sie nicht eigene, sondern 
fremde Pelzmäntel - die (angebliche) 
Sammlung der Schwiegermutter – ver-
kauft hat. Aufgrund der unterschied-
lichen Pelzarten, Pelzmarken, Konfek-
tionsgrößen und der um bis zu 10 cm 
voneinander abweichenden Ärmellän-
gen ist nicht nachvollziehbar, welches 

„Sammelthema“ verfolgt worden sein 
sollte.

Hinweis
Für den Bundesfinanzhof ist maß-
gebliches Beurteilungskriterium da-
für, ob eine unternehmerische Tä-
tigkeit vorliegt, dass der Verkäufer, 
wie z. B. ein Händler, aktive Schritte 
zur Vermarktung unternommen und 
sich ähnlicher Mittel bedient hat.

Unrichtige Absenderangabe in 
CMR-Frachtbrief führt zur Umsatz-
steuerpflicht einer innergemein-
schaftlichen Lieferung
Die Lieferung eines Gegenstands von 
Deutschland in einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union ist u. a. 
nur dann von der Umsatzsteuer befreit, 
wenn der Unternehmer die Vorausset-
zungen einer sog. innergemeinschaft-
lichen Lieferung buch- und belegmäßig 
nachweist. An diesen Nachweis wer-
den strenge Anforderungen gestellt. 
Der Unternehmer muss u. a. einen Ver-
sendungsbeleg erstellen. Als solcher 
gilt auch der CMR-Frachtbrief. Dieser 
muss u. a. den zutreffenden Namen 
des Absenders enthalten. Absender 
ist derjenige, der den selbstständigen 
Frachtführer beauftragt. Wird dieser 
vom Abnehmer beauftragt, enthält der 
Frachtbrief jedoch den Namen des leis-
tenden Unternehmers als Absender, ist 
der Frachtbrief falsch, der Belegnach-
weis damit nicht ordnungsgemäß und 
die Lieferung steuerpflichtig. Außer-
dem muss der Beleg die genaue An-
gabe des Bestimmungsorts enthalten. 
Allgemeine Angaben wie „Gegenstand 
wurde ordnungsgemäß aus Deutsch-
land ausgeführt“, „aus Deutschland in 
die EU-Mitgliedstaaten ausgeführt“ 
oder „in o. g. Bestimmungsland aus-
geführt“, reichen nicht aus.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuer

Keine Mehrwertsteuerbefreiung 
bei Gestellung von qualifizierten 
Pflegekräften durch ein Zeitarbeits-
unternehmen
Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on hatte entschieden, dass Zeitarbeits-
unternehmen nicht als Einrichtung mit 
sozialem Charakter anerkannt sind, 
weil die Gestellung von Arbeitnehmern 
als solche keine im sozialen Bereich er-
brachte Gemeinwohldienstleistung ist.
 Im Anschluss daran hat der Bun-
desfinanzhof entschieden, dass ein 
Zeitarbeitsunternehmen keine umsatz-
steuerfreien Umsätze erbringt, wenn 
es staatlich geprüfte Pflegekräfte zur 
Verfügung stellt, damit diese unmittel-
bar Pflegebedürftige in Einrichtungen 
pflegen, die als Einrichtung mit sozia- 
lem Charakter anerkannt sind.

Kein Vorsteuerabzug, wenn in der 
zu Grunde liegenden Rechnung 
lediglich Scheinsitz des Leistenden 
angegeben ist
 Ein Unternehmer kann keinen Vor- 
steuerabzug geltend machen, wenn 
der in der Rechnung angegebene Sitz 
des Leistenden tatsächlich nicht be- 
standen hat. Die Angabe einer An-
schrift, an der keinerlei geschäftliche 
Aktivitäten stattgefunden haben, reicht 
nicht aus. Darüber hinaus muss ein 
den Vorsteuerabzug begehrender Un-
ternehmer nachweisen, dass die ent-
sprechende Leistung tatsächlich an ihn 
bewirkt worden ist. Diesbezüglich trifft 
ihn die objektive Feststellungslast.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Umsatzsteuerbarkeit von Verkäufen 
bei eBay
Eine selbstständige Finanzdienstleis- 
terin verkaufte im Zeitraum von zwei 
Jahren über zwei Verkäuferkonten bei 
der Internet-Handelsplattform eBay 
rd. 140 Pelzmäntel für insgesamt etwa 
90.000 €. Diese habe sie im Zuge der 
Haushaltsauflösung ihrer verstorbenen 
Schwiegermutter veräußert, erklärte 
sie. Die unterschiedlichen Größen der 
verkauften Pelze resultierten daraus, 


